
23.23.00 

AP 6227 0 

233 

Straßenquerschnitte i. M. 1: 100 

G p (8) 

t 1.50 1- 2,00 

SCHNITI A· A 

'I 
8,00 

G+F 

4,50 

236 
237 

m 

G " Gehweg 
F " Fahrbahn 
S " Schutzstreifen 
P " Parkstreifen 
B = Baumstreifen 
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ZEICHENERKLARUNG 

Planzeichenverordnung 1990. PlanzV 90 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §1 bis 11 BauNVO) 

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 16-21 BauNVO ) 

GrundWichenzahl 

als Höchstgrenze 

Trauthöhe 

Firsthöhe 

Mlndestgru nctstocksgroße pro Woh ngebat.de 

Dachneigung 

Bauw eise, Baulinien, B a ugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 

Offene Bauwelse 

nur Einzelhäu5er zulas5ig 

-- · - Baugrenze 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Ii. J 

B 
St raßenverkehrsflächen öffentlich 

Straßenbegrenbegrenzungslinie 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BatJGBJ 

Grünflächen privat 

Spielplatz 

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Rege
lung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 

Regenrückhaltebecken 

Flächen für d ie Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB) 

Flächen für die Landwirtschaft 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pf lege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. e sauGB ) 

Flächen fOr Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landsc haft 

Anpflanzen z.B. l?iiume [][] Erhaltung von Bäumen 

Sträucher 

Sonstige Planzeichen (§ 9Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

r=i'l 
L...!,_",U in Aussicht genommene Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauG9) 

Umgrenzung von Garagen/ Carporte (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende private Flächen (§ 9 Abs:. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauG BI 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ g Abs. 7 BauGB) 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (z.B. § 1 Abs. 4 , § 16 Ats. 5 BauNVO) 

Satteldach(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit§ 82 LBOJ 

freizuhaltendes Mindestsichtfeld 

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER 

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze 

Eigentumsgrenze (Fiurstcrcksgrenze) 

in Aussicht genommene Grenze 

• in Aussicllt genommene Standorte von Baumen 

Vorflandene Gebäude 

28.00 Höhe über NN 

D Baukörper 

TEIL B TEXT 

SIEHE ANLAGE-. 
1. Aufgestein aufgrunddes Aufstellungsbeschlusses des B~u~ui>Sehusses der 

Hansestadt LObeck vom 04.11 .2002. Oie onSObllclle Bekanntmacllung des 
Aufstellungsbeschlusses Ist durch Atxlruck in Cler LUbeck:er Stadtzeitung 
am 12.11 .2002 erfolgt. 

2 , Oie frOhze~ige BllrgerbeteiligunQ nach§ 3 (1} BauGB ist vom 29.05.2002 
bis einschließlich 14.06.2002 durchgeführi worden. 
Nach § 3 (1) Satz 2 BauGB ist von der frühzeitigen BCJrgerbeteiligung abge
sehen worden. 

3. Die von de r Planung berührten Tr.'iger öffenlli~;her Bel;mge sind mit Schrei
ben vom 19.062002 zur Abg~be einer Stellungnahme aufgelordert worden. 

4. DE'r Bauaussr:huss hat am 04.11.2 002 den Entwurf des Bebauungspli'lnes 
mit Begründung beschlossen und :zur Auslegung bestimmt 

5. Der Entwurf des Bet>auungsptanes, beste hend aus der Pta112eichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung ha'oen in der Zeit vom 
20.11 .2002 bis zum 23.12.2002 wahrend der Dienstzelt nach § 3 {2) 
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öllerl.liche Auslegung ist mrt dem Hin
weis, dass Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von allen lnteres
sferten schriftlich oder :zur NIE'dersehrin geltend gemacht weroen ~önnen , 

am 12.11 .2002 in der LObecker Stadlzertung ortsObiich l>e~anntgemacht 
worden. 

6 . Der katsteramtliche Bestand am 20.02.2003 sowie die geometrischen Fest
legungen der neuen stadtebaullchen Planung werden als richtig bescheinigt. 

7. Die Bürgerachalt hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stel!ung
nahmen der Träger öffentlicher Belange am 30.01.2003 geprüft. Das Er
gebnis vturde mitgeteilt. 

8. Deo Enh•urf des Deb11uungspenei! o1uod11 n11elo der llfferotllel 1111 1 Au3legto 1g 
(Nr. 6) geaAaeFt. Ee .. 'l:lrae eiRe eiAgesehfäAtlile Beteili!OfuAg Aaeh § a (3) s. 
3 i.V.m. § 13 tlr . 2 B~:~ uGB aur~:~Figef!lhl't. 

9 . Die Bürgerschaft hat den Bebl!uungspl11n , bestehend aus der Pl~n:zeich
nung (Teil A) und dem Text (Tei l BI am 30.01 .2003 11ls Satzung beschloS<>en 

l. S. 

und die BegründiJlg durch (ei nfachen) Beschluss gebilligt. L S. 

O.Ausfertigung 
Die Bebauungspl~nsatzung , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) wird hiermit auSQefertigt und ist bekannUumachen. 

11 Der Beschluss des Bebauur\gsplanes dU"ch die BOrgerschaft und die 
Stelle. bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeit von allen Interes
sierten einge!>i!hlln ;wrden kann und die Ober den lnha~ Auskunft erteilt, 
sind am 25. 03. 2003 ortsüblich bekanntgemacht '""Orden. ln der Bekannt
machung ist auf die Mögl:chkeit , eine Verletzung I'On Verfahrens- und Form
vorschriften und von Mängeln der Abwägung einS<:h1ießlich der sich ergeb· 
enden Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschä
digungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche 
(§ 44 BauGBi h'ngewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des§ 4 (:=) GO 
wurde ebenfal ls hinsewiesen. Die> Salzung Ist mithin 11m 26.03.2003 in Kraft. 

14. März 2003 

Hansestadt LObecK 
Der BOrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 

Im Auftrag Im Auftrag 

gez. Borns 

Borns 
Senalorin 

gez. Bruckner 

Bruckner 

Hansestadt LObeck 
Oer BUrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwic~.lung 

gez. Bruckner 
Bruck.ner 

Ltibeck:, den 27. März 2003 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
eereidl Stadtentwicklung 

Bruckner 

Stand des Verfahrens: SATZUNGSBESCHLUSS 
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Hansestadt LÜBECK i;ji 
Der Bürgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 


